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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK) betreibt Alters- und Pflege-
heime in Liechtenstein und beantragt mit Gesuch vom 1. März 2024 bzw. Schreiben 
vom 16. Oktober 2024 eine Subvention von 50% für den Neubau des Pflegeheimes 
Haus St. Fridolin in Ruggell.  

Aufgrund der demografischen Entwicklung steigt die Anzahl von pflege- und be-
treuungsbedürftigen Seniorinnen und Senioren kontinuierlich an. Auf Grundlage 
der Bedarfsplanung 2022 sowie unter Heranziehung der tatsächlichen Entwicklung 
im Jahre 2023 bzw. der Hochrechnung 2024 der LAK soll bis zum Jahre 2029 im 
Liechtensteiner Unterland neben den bestehenden Pflegeheimen St. Martin in 
Eschen und Haus St. Peter und Paul in Mauren ein drittes Pflegeheim, Haus St. 
Fridolin in Ruggell mit insgesamt 60 Betten entstehen. Die ermittelten Anlagekos-
ten zur Realisierung des Projekts belaufen sich auf gesamthaft CHF 37'800'000 inkl. 
MwSt. (Preisbasis April 2024). Die subventionsberechtigten Kosten betragen dem-
nach CHF 18'900'000.  

Die Regierung anerkennt das landesweite Interesse des Projekts, welches gemäss 
Art. 1b Abs. 2 des Subventionsgesetzes nachgewiesenermassen einem allgemeinen 
Bedürfnis entspricht und nicht den Gemeinden im Rahmen der ordentlichen Aufga-
benerfüllung zur Erledigung übertragen ist. Die Regierung hat die Notwendigkeit, 
Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit sowie Zweckmässigkeit des Bauvorhabens geprüft 
und beantragt beim Hohen Landtag, dem Gesuch der LAK auf Ausrichtung einer 
Landessubvention an das Projekt «Neubau Pflegeheim Haus St. Fridolin» stattzu-
geben und den Verpflichtungskredit in Höhe von CHF 18'900'000 (Preisbasis April 
2024) sowie einen Nachtragskredit in Höhe von CHF 250'000 für das Jahr 2025 zu 
genehmigen. 

ZUSTÄNDIGE MINISTERIEN 

Ministerium für Infrastruktur und Justiz  
Ministerium für Gesellschaft und Kultur 

BETROFFENE STELLEN 

Stabsstelle für staatliche Liegenschaften 
Amt für Soziale Dienste 
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Vaduz, 5. November 2024 

LNR 2024-1596 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend die Genehmigung eines Verpflichtungskredits und eines Nach-

tragskredits für den Neubau des Pflegeheimes Haus St. Fridolin in Ruggell der 

Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK) ist eine selbständige Stiftung 

des öffentlichen Rechts1 und wird vom Land und den Gemeinden finanziert. Zweck 

der LAK ist die Gewährleistung einer bestmöglichen Pflege, Betreuung und Bera-

tung der im Land wohnhaften Betagten, Kranken und Hilfsbedürftigen sowie die 

Gewährleistung vorbeugender Massnahmen, um der Entstehung von Hilfebedürf-

tigkeit entgegenzuwirken. Die Stiftung betreibt Alters- und Pflegeheime oder sons-

tige Unterkünfte für Betagte und Hilfsbedürftige. 

                                                      
1  Gesetz vom 30. Juni 2010 über die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAKG), LGBl. 2010 Nr. 

243. 
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Derzeit verfügt die LAK über 295 Betreuungsplätze, die in sechs Pflegeheimen so-

wie in einer Pflegewohngruppe (St. Theodul Triesenberg) untergebracht sind. In 

dem bislang von der Lebenshilfe Balzers e.V. eigenständig geführten Alters- und 

Pflegeheim Schlossgarten gibt es 44 Betreuungsplätze. Somit stehen landesweit 

insgesamt 339 Betreuungsplätze zur Verfügung. Fünf der somit insgesamt sieben 

Pflegeheime befinden sich in den Oberländer Gemeinden Balzers, Triesen, Trie-

senberg, Vaduz sowie Schaan. Im Liechtensteiner Unterland stehen derzeit 114 

Betreuungsplätze in Eschen sowie in Mauren zur Verfügung.  

Um den Bedarf an stationären Pflege- und Betreuungsplätzen zu evaluieren, liess 

das Ministerium für Gesellschaft und Kultur den Bedarf für ambulante und statio-

näre Langzeitpflege aktualisieren. Der Bericht «Bedarfsplanung ambulante und 

stationäre Langzeitpflege 2022»2 zeigt auf, dass aufgrund der Bevölkerungsent-

wicklung in Liechtenstein zusätzliche Betreuungsplätze notwendig sein werden.  

Der Stiftungsrat der LAK stellte einstimmig fest, dass der Bedarf für einen Neubau 

eines weiteren Pflegeheims gegeben ist. Die LAK wurde von den strategischen Or-

ganen (Strategierat und Stiftungsrat) beauftragt, in der Gemeinde Ruggell ein Pfle-

geheim für stationäre Langzeitpflege zu erstellen. 

2. ANLASS DER VORLAGE 

2.1 Subventionsantrag 

Die LAK reichte mit Schreiben vom 4. März 2024 das Subventionsgesuch vom 1. 

März 2024 betreffend den Neubau des Pflegeheimes Haus St. Fridolin in Ruggell 

bei der Regierung ein und beantragte die Ausrichtung einer Landessubvention von 

                                                      
2  Künzi, K., & Müggler, S. (2022). Bedarfsplanung ambulante und stationäre Pflege 2022 [Im Auftrag des 

Ministeriums für Gesellschaft und Kultur der Regierung des Fürstentums Liechtenstein]. Bern: Büro 
BASS, abrufbar unter https://regierung2023.gmgnet.li/files/attachments/bedarfsplanung-ambulante-
und-stationaere-langzeitpflege-2022-638355747788242775.pdf. 
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50% der Gesamtkosten von CHF 37'500'000 (Preisbasis Oktober 2023) für die Er-

richtung des neuen LAK-Pflegeheimes Haus St. Fridolin in Ruggell. Dies entspricht 

einer beantragten Subvention von CHF 18'750'000 (Preisbasis Oktober 2023). 

Die LAK hat im Oktober 2024 der Regierung ein Schreiben betreffend die Aktuali-

sierung der Baukosten auf Grundlage des Baupreisindex April 2024 geschickt. Im 

Schreiben, welches vom 16. Oktober 2024 datiert, führt die LAK aus, dass sich die 

Baukosten gegenüber dem Subventionsgesuch vom 1. März 2024 um CHF 300'000 

auf neu total CHF 37'800'000 erhöhen. 

2.2 Formelle Anforderungen 

In Art. 5 des Subventionsgesetzes3 ist festgehalten, dass das Subventionsgesuch 

frühzeitig mit den erforderlichen Unterlagen sowie der Begründung der Notwen-

digkeit, Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmässigkeit einzureichen ist. Die 

Regierung stellt fest, dass das Gesuch vom 1. März 2024 vollständig mit allen er-

forderlichen Unterlagen am 4. März 2024 eingereicht wurde. 

2.3 Landesweites Interesse 

Am 1. Januar 2008 erfolgte eine Novellierung des Subventionsgesetzes. Die Anpas-

sungen im Subventionsgesetz waren Teil der Reform des Finanzzuweisungssys-

tems vom Land zu den Gemeinden. Aufgrund dieser Rechtsgrundlage sollen Lan-

dessubventionen nur noch für Projekte Anwendung finden, welche im landeswei-

ten Interesse liegen, einem nachgewiesenen allgemeinen Bedürfnis entsprechen 

und die Voraussetzungen der Notwendigkeit, Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Zweckmässigkeit gemäss Art. 1b Abs. 2 i.V.m. Art. 6 des Subventionsgesetzes er-

füllen. 

                                                      
3  Gesetz vom 3. Juli 1991 über die Ausrichtung von Landessubventionen (Subventionsgesetz), LGBl. 1991 

Nr. 71. 
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Art. 1b Abs. 2 des Subventionsgesetzes in der geltenden Fassung lautet wie folgt: 

«Von landesweitem Interesse ist ein Projekt, wenn es nachgewiesenermassen ei-

nem allgemeinen Bedürfnis entspricht und nicht von den Gemeinden im Rahmen 

der ordentlichen Aufgabenerfüllung zur Erledigung übertragen ist. Der fundierte 

Bedürfnisnachweis ist zwingende Voraussetzung für die Subvention.» 

Die Regierung anerkennt im vorliegenden Subventionsgesuch der LAK ein landes-

weites Interesse am Neubau des LAK-Pflegeheimes Haus St. Fridolin in Ruggell. Der 

Bedarf an stationären Pflegeplätzen wächst, da immer mehr Menschen in ein Alter 

kommen, in dem sie Pflege und Betreuung benötigen. Ein weiteres Pflegeheim 

trägt dazu bei, den wachsenden Bedarf zu decken und die Lebensqualität älterer 

Menschen zu sichern. Sowohl das Durchschnittsalter als auch der Grad an Pflege-

bedürftigkeit bei Eintritt in ein Pflegeheim nehmen kontinuierlich zu und eine wei-

tere Zunahme an Komplexität ist zu erwarten. Weiters steigt die Anzahl von an 

Demenz erkrankten Menschen sowie an erkrankten Menschen mit hoher Pallia-

tive Care, was eine optimale Raumplanung benötigt. Pflegeheime bieten eine si-

chere Umgebung für Seniorinnen und Senioren, die Betreuung benötigen und auf 

Unterstützung angewiesen sind 

Der Neubau des Pflegeheimes Haus St. Fridolin entspricht einem allgemeinen Be-

dürfnis und stellt somit ein landesweites Interesse dar. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

3.1 Notwendigkeit und Dringlichkeit 

Die Grundsätze und die Strategie der Alters- und Krankenpflege in Liechtenstein 

sind im Gesetz über die Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAKG), in der 

Beteiligungsstrategie der Regierung und in der von der Regierung im Jahr 2021 

genehmigten Grundsatzstrategie der LAK definiert.  
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Die LAK stellt, neben dem von der Lebenshilfe Balzers e.V. betriebenen Alters- und 

Pflegeheim Schlossgarten in Balzers, mit ihren Pflegeheimen die stationäre Pfle-

geversorgung in Liechtenstein sicher. Dabei wird eine enge Zusammenarbeit und 

Abstimmung mit anderen Leistungserbringern und Partnern des Gesundheitssys-

tems, insbesondere dem Liechtensteinischen Landesspital und der Familienhilfe 

Liechtenstein, verfolgt. Ein wichtiges Angebot der LAK ist die Übergangspflege, die 

darauf abzielt, Patienten nach einem Krankenhausaufenthalt durch gezielte reha-

bilitative Pflege wieder in ihr häusliches Umfeld zu entlassen, was oft einen länge-

ren Pflegeheimaufenthalt hinauszögern oder sogar vermeiden kann. 

Trotz der positiven Entwicklung sowie der gut etablierten ambulanten Pflege und 

des Pflegegeldsystems wird aufgrund der demografischen Veränderungen der Be-

darf an zusätzlichen stationären Betten steigen. Das erweiterte Pflege- und Be-

treuungskonzept der LAK orientiert sich sowohl am prognostizierten Bedarf an 

Pflegeplätzen basierend auf der Bevölkerungsentwicklung als auch an den quali-

tativen Anforderungen, insbesondere im Hinblick auf die zukünftigen Krankheits-

bilder der Bewohner. 

Das zuständige Ministerium für Gesellschaft erstellte in den Jahren 2012, 2015 und 

2019 Bedarfsplanungen für die ambulante und stationäre Langzeitpflege. Im Auf-

trag des Ministeriums für Gesellschaft und Kultur wurde auch der Bericht «Bedarf-

splanung ambulante und stationäre Langzeitpflege 2022» erstellt. Im Gegensatz 

zu früheren Bedarfsplanungen wurden in gegenständlicher Studie auch die unter-

jährig ausgetretenen Bewohnenden in die Berechnung der durchschnittlichen Auf-

enthaltsdauer miteinbezogen. In den letzten Jahren erfolgten vermehrt Zuweisun-

gen und Eintritte kurz vor dem Lebensende (Palliative Care). Durch diese metho-

dische Anpassung ist die Berechnung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer nun 

präziser. Der Bericht stellt eine Aktualisierung dar und modelliert u.a. die Bedarfs-

szenarien im stationären Bereich (Alters- und Pflegeheim) für die Jahre 2021 bis 
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2050. Die Studie gelangte zum Ergebnis, dass die Bereitstellung von zusätzlichen 

Kapazitäten notwendig ist.  

Die Bereitstellung von zusätzlichen Kapazitäten, das heisst eines neuen bzw. wei-

teren Heims, ist gemäss «Bedarfsplanung ambulante und stationäre Langzeit-

pflege 2022» bei verlängerter Pflegedauer im Jahr 2026, bei gleichbleibender Pfle-

gedauer im Jahr 2027 und bei verkürzter Pflegedauer im Jahr 2028 erforderlich. 

Es gilt jedoch zu beachten, dass Prognosen betreffend zusätzliche Betreuungska-

pazitäten im Langzeitbereich aufgrund schnell wechselnder Einflusskriterien (bei-

spielsweise der Entwicklung des ambulanten Bereichs, der 24h-Betreuung, der 

Aufenthaltsdauer u.a.) mit Unsicherheiten verbunden sind.  

Die LAK geht auf Grundlage der Entwicklungen der letzten Jahre von einer zukünf-

tig leicht verkürzten Aufenthaltsdauer aus. Gestützt darauf würden die aktuell zur 

Verfügung stehenden Kapazitäten bis ins Jahr 2028 ausreichen. Stellt man die tat-

sächlichen Pflegtage 2023 sowie die Hochrechnung 2024 den Berechnungen der 

Bedarfsplanung gegenüber, kann festgestellt werden, dass die Prognose der Be-

darfsplanung gegenüber der tatsächlich erfolgten Entwicklung um -1.9% abweicht. 

Eine Inbetriebnahme des neuen LAK-Hauses St. Fridolin in Ruggell im ersten Halb-

jahr 2029 dürfte, zumindest aus heutiger Sicht, zu keinen Versorgungsengpässen 

führen. Somit ist die Notwendigkeit der Bereitstellung zusätzlicher Betreuungska-

pazitäten für das Jahr 2029 zu erwarten.  

Die Gesamtprojektdauer (Planung bis Inbetriebnahme) beim Neubau des letzten 

LAK-Hauses (St. Peter und Paul in Mauren) betrug knapp 4.5 Jahre. Damit wäre die 

Inbetriebnahme eines weiteren LAK-Hauses ab 2029 realistisch.  

Der Strategierat der LAK stellte einstimmig fest, dass der Bedarf für den Neubau 

eines Pflegeheims vorliegt und hat die Verantwortlichen der LAK beauftragt, die 

notwendigen Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Sowohl der Stiftungsrat der 
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LAK (Sitzung vom 30. Januar 2024) als auch der Strategierat der LAK (Vorsteher-

konferenz vom 29. Februar 2024) haben jeweils einstimmig der Überweisung des 

Subventionsgesuches an die Regierung zugestimmt. 

Insgesamt erachtet die Regierung die Voraussetzungen der Notwendigkeit und 

Dringlichkeit sohin als gegeben. 

3.2 Wirtschaftlichkeit 

Hinsichtlich der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit kommt dem Ausbaustandard 

eine zentrale Bedeutung zu. Der Ausbaustandard bezieht sich auf die verwendeten 

Materialien der Aussenhülle sowie des Innenausbaus. 

Im Rahmen des Neubaus des LAK-Hauses St. Peter und Paul in Mauren im Jahr 

2018 wurden Kostenkennwerte auf Basis der bestehenden LAK-Pflegeheime er-

mittelt und Benchmarks mit Pflegeheimbauten in Österreich und der Schweiz er-

stellt. In allen LAK-Pflegeheimen ist in Bezug auf die verwendeten Materialien der 

Gebäudehülle sowie des Innenausbaus ein mittlerer Ausbaustandard umgesetzt 

worden. Ein mittlerer Ausbaustandard hält einem Kostenvergleich mit den angren-

zenden Nachbarländern stand. Die Kosten für das LAK-Haus St. Peter und Paul in 

Mauren lagen im Durchschnitt 17.3% unter den Kosten der bestehenden LAK-Häu-

ser. 

Das Betriebs- und Raumkonzept des neuen Hauses St. Fridolin lehnt sich an das 

Betriebs- und Raumkonzept des Hauses St. Peter und Paul in Mauren an. Dies, weil 

es sich um die gleiche Anzahl von Betreuungsplätzen (60 Betten) handelt und sich 

die Prozessabläufe beim Haus St. Peter und Paul bewährt haben. 

Da die Kosten nicht nur vom Ausbaustandard, sondern auch massgeblich von der 

Nutzfläche beeinflusst werden, wurde bei der Planung des Hauses St. Peter und 

Paul in Mauren neben den Anlagekosten ein Flächenvergleich vorgenommen und 

mit Referenzobjekten aus den angrenzenden Nachbarländern verglichen. 
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Beim Neubau des Hauses St. Peter und Paul in Mauren wurden die Kosten als auch 

die Nutzflächen gegenüber den bestehenden LAK-Häusern deutlich optimiert. Der 

Grundsatz «Optimal statt Maximal» soll auch beim Neubau des Hauses St. Fridolin 

verfolgt werden. Im Vergleich zum Haus St. Peter und Paul in Mauren ergeben sich 

Anpassungen in der Struktur und Anzahl der Pflegestationen (drei statt vier). Die 

Anpassungen erfolgen aufgrund der Erfahrungen aus der Pandemie sowie der 

Weiterentwicklung der Führungs- und Organisationsstruktur des Fachbereichs 

Pflege und Betreuung. Die Technik wird an die neusten betrieblichen Anforderun-

gen angepasst. 

Im Wesentlichen besteht das Raumprogramm aus:  

Wohnbereich (Nutzfläche 2'541m2): 

- 60 Bewohnerzimmer (inkl. Nasszelle) 

- 6 Ess- und Aufenthaltsbereiche, Terrassen (10er Pflegegruppen) 

- 6 Aktivierungsbereiche 

- 3 Stützpunkte Pflege 

- div. Funktionsräume (Lager, Geräte, Wäsche, Hygieneraum, Reinigungs-

raum, etc.) 

Allgemeinbereich (Nutzfläche 370m2): 

- Mehrzweckraum 

- Cafeteria 

- Kapelle 

- Therapieraum 

- Coiffeure-/Pedicure-Raum 

- Garten 

- Parkplätze (Tiefgarage und Aussenparkplätze) 
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- div. Flächen (Foyer, Gäste WC) 

Verwaltungsbereich (Nutzfläche 271m2): 

- Empfang (Sekretariat, Back Office) 

- Verwaltungsräume (Leitung Haus, Leitung Hauswirtschaft etc.) 

- Sitzungs- /Schulungsraum 

- Personalräume (Garderoben, Aufenthalts- und Ruheraum) 

Ver- und Entsorgungsbereich (Nutzfläche 1'132m2): 

- Hauswirtschaft (Reinigungsraum, Wäscherei, Trockenraum) 

- Kompetenzküche 

- Entsorgung 

- Anlieferung 

- Haustechnik (Heizung, Sanitär, Lüftung) 

- Werkstatt inkl. Lager 

- Lager (Lager Pflege und Geräte, Lager Reinigung, Lager Hauswirtschaft) 

Wie bereits ausgeführt, lehnt sich das Betriebs- und Raumkonzept des neuen Hau-

ses St. Fridolin an dasjenige des Hauses St. Peter und Paul in Mauren an. Dies, weil 

es sich um die gleiche Anzahl von Betreuungsplätzen (60 Betten) handelt und sich 

die Prozessabläufe beim Haus St. Peter und Paul bewährt haben. Das Raumpro-

gramm ist im Subventionsgesuch ausführlich dargestellt. Anpassungen gibt es in 

Bezug auf die Anzahl Pflegestationen (drei Pflegeabteilungen mit je 2 Pflegegrup-

pen). Damit kann die Führungsspanne reduziert und die Betreuung von an Demenz 

erkrankten Menschen optimiert werden. Zudem erleichtert diese bauliche Anpas-

sung bei Aufkommen von isolationspflichtigen Situationen (Norovirus, Pandemie 

usw.) die Infektionskontrolle, da die Pflegegruppen autonom betrieben werden 

könnten. Aufgrund der Ausführungen im Subventionsgesuch ist davon 
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auszugehen, dass die im Raumprogramm angegebenen Nutzflächen dem tatsäch-

lichen Bedarf entsprechen.  

Die LAK geht bei ihrem Subventionsgesuch vom 1. März 2024 bzw. ihrem Schrei-

ben vom 16. Oktober 2024 betreffend die Aktualisierung der Baukosten auf 

Grundlage des Baupreisindex April 2024 von Investitionskosten für den Neubau 

des Pflegeheimes Haus St. Fridolin in Ruggell von CHF 37'800'000 inkl. MwSt. 

(Preisbasis April 2024) aus und beantragt eine Subvention in Höhe von 50%, was 

CHF 18'900'000 entspricht. 

Die Regierung hat das eingereichte Projekt sowie die damit verbundenen Investi-

tionskosten geprüft. Im Hinblick auf die geforderte Wirtschaftlichkeit des Projekts 

lässt sich feststellen, dass die im Raumprogramm vorgesehenen Nutzflächen an-

gemessen sind und die prognostizierten Investitionskosten im Verhältnis zum Bau-

volumen als plausibel bewertet werden können. Die Bewertung ist anhand von 

Vergleichsdaten aus anderen ähnlichen Objekten möglich, insbesondere dem Re-

ferenzobjekt LAK-Pflegeheim Haus St. Peter und Paul in Mauren. Die Vergleichbar-

keit der Nutzungen und Einheitskosten mit Objekten ähnlicher Funktionstypen 

wurde bestätigt. Aus Sicht der Regierung ist die Wirtschaftlichkeit des Projekts so-

mit gegeben. 

3.3 Zweckmässigkeit 

In den letzten Jahren sind sowohl das Durchschnittsalter als auch der Pflegebedarf 

bei der Aufnahme in ein Pflegeheim kontinuierlich gestiegen. Es wird erwartet, 

dass der Pflegebedarf der Bewohnerinnen und Bewohner weiter zunehmen wird, 

während sich gleichzeitig die Aufenthaltsdauer verkürzen dürfte. Die Infrastruktur 

ist auf den Wandel des Bedarfs der Bewohnerinnen und Bewohner auszurichten. 

Das neue Pflegeheim soll sich an häuslichen Strukturen orientieren. Daher werden 

die einzelnen Pflegeabteilungen als sogenannte Wohngruppen realisiert. Im Haus 
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St. Fridolin in Ruggell sind drei Pflegestationen mit je 20 Betreuungsplätzen vorge-

sehen. Jede Pflegeabteilung wiederum ist in zwei Wohngruppen mit je 10 Bewoh-

nenden unterteilt. Jede Wohngruppe könnte im Bedarfsfall autonom betrieben 

werden, was zu einer hohen Flexibilität und zum Schutz der Bewohnenden bei-

trägt. Die Wohngruppengrösse von je 10 Bewohnenden bildet eine optimale Vo-

raussetzung für die Betreuung und lässt es zu, sich auf spezielle Anforderungen 

und Entwicklungen einzustellen (beispielsweise Demenz oder Palliative Care). 

Der Ausbaustandard entspricht dem Ausbaustandard des LAK-Hauses St. Peter 

und Paul in Mauren, mit Ausnahme des Qualitätsstandards im Bereich der Tech-

nik. Dieser wurde den neuesten betrieblichen und gesetzlichen Anforderungen an-

gepasst (siehe dazu auch Kap. 3.2.3 des Subventionsgesuchs, Tabelle 3). Nach Prü-

fung der eingereichten Unterlagen kommt die Regierung zum Schluss, dass der 

geplante Neubau die geforderte Zweckmässigkeit sowohl hinsichtlich des Betriebs 

als auch in Bezug auf den zu erwartenden Gebäudeunterhalt erfüllt. Die Gebäude-

konstruktion und der mittlere Ausbaustandard entsprechen demjenigen von an-

deren Pflegeheimen in Liechtenstein und in den Nachbarländern. 

3.4 Kosten und Finanzierung 

Die auf Grundlage des Baukostenplans eBKP-H nach Schweizer Norm SN 506511 

ermittelten und zur Genehmigung beantragten Investitionskosten (Baukostenin-

dex Oktober 2023) für den Neubau des Pflegeheims Haus St. Fridolin gliedern sich 

wie folgt: 
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A Grundstück CHF  114'000 

B Vorbereitung CHF  1'938'000 

C Konstruktion Gebäude CHF  6'295'000 

D Technik Gebäude CHF  4'908'000 

E Äussere Wandbekleidung CHF  3'058'000 

F Bedachung Gebäude CHF  1'102'000 

G Ausbau Gebäude CHF  5'975'000 

H Betriebliche Ausstattung CHF  798'000 

I Umgebung Gebäude CHF  730'000 

J  Ausstattung Gebäude CHF  1'824'000 

V  Planungskosten + Wettbewerb CHF  5'586'000 

W Nebenkosten CHF  296'000 

Y  Reserven CHF  4'876'000 

Z Mehrwertsteuer 8.1% MwSt. enthalten 

__________________________________________________________________ 

A-Z Investitionskosten Bau (Index Oktober 2023) CHF  37'500'000 

Indexanpassung Oktober 2023 auf April 2024 (0.8%)4 CHF 300'000 

A-Z Investitionskosten Bau (Index April 2024) CHF  37'800'000 

__________________________________________________________________ 

                                                      
4  Schreiben LAK vom 16. Oktober 2024 betreffend Aktualisierung der Baukosten auf Grundlage 

des Index April 2024. 
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Gesamthaft verfügt das geplante Gebäude über ein Gebäudevolumen (GV) von 

32'660m3 und eine Geschossfläche (GF) von 9'072m2. Als Kennwerte für die per 

April 2024 indexierten Bauwerkskosten (eBKP-H, C bis G) von rund CHF 21.5 Mio. 

wurden für das Gebäudevolumen (GV) CHF 659/m3 und für die Geschossfläche 

(GF) CHF 2'371/m2 ermittelt. Für die gesamten Investitionskosten Bau (eBKP-H, A 

bis Z) von CHF 37.8 Mio. ergeben sich indexierte Kennwerte (Stand April 2024) von 

CHF 1’157/m3 für das Gebäudevolumen (GV) und CHF 4’167/m2 für die Geschoss-

fläche (GF).  

Somit ergeben sich subventionsberechtigte Gesamtkosten (Preisbasis April 2024) 

für das Haus St. Fridolin in Höhe von CHF 37'800'000 (inkl. MwSt.). Dies ergibt bei 

einem Subventionssatz von 50% eine Subvention von CHF 18'9000'000 (Preisbasis 

April 2024). 

Nach Prüfung des eingereichten Gesuchs durch die Stabsstelle für staatliche Lie-

genschaften ist davon auszugehen, dass die Erstellungskosten plausibel und ver-

hältnismässig sind. 

Gemäss Art. 2 des Subventionsgesetzes gewährt das Land Subventionen zur Erfül-

lung von öffentlich-rechtlichen Aufgaben, welche den Subventionsempfängern 

vom Land übertragen worden sind, und von Aufgaben, für die ein öffentliches In-

teresse nachgewiesen ist. 

In Bezug auf Folgekosten legt Art. 2 Abs. 3 des Subventionsgesetzes Folgendes 

fest: «Für Erneuerungs- und Unterhaltsarbeiten sowie für Ersatzanschaffungen, 

vorbehaltlich von Art. 15, werden keine Subventionen gewährt.» Gemäss Art. 15 

Abs. 1 des Subventionsgesetzes sind Subventionsempfänger verpflichtet, subven-

tionierte Objekte auf eigene Kosten in einem einwandfreien Zustand zu erhalten. 

Bei der Ausrichtung der Subvention des Landes in der Höhe von CHF 18'900'000 

(Preisbasis April 2024) handelt es sich um eine einmalige Beteiligung an den 
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Investitionskosten. Der Betrieb und der Unterhalt des Hauses St. Fridolin in Ruggell 

müssen durch die LAK bestritten werden. 

Schliesslich regelt Art. 8 Abs. 1 der Subventionsverordnung5, dass Subventionspro-

jekte innerhalb eines Zeitraums von 25 Jahren weder veräussert noch zweckent-

fremdet werden dürfen. Gegenstände, die mit Landessubventionen angeschafft 

wurden, dürfen innerhalb von zehn Jahren nicht verkauft werden. Nach Ablauf 

dieser Fristen ist eine Veräusserung oder Zweckentfremdung grundsätzlich mit 

Genehmigung der Regierung möglich, sofern eine Umgehung der subventions-

rechtlichen Bestimmungen ausgeschlossen ist. 

3.5 Nachhaltigkeitsaspekte 

Im Subventionsgesuch wird ausgeführt, dass sich der Neubau des Hauses St. Frido-

lin in Ruggell mit der geplanten Gebäudehülle, Gebäudetechnik und Energieerzeu-

gung an den Vorgaben des Minergie-Standards in Liechtenstein orientiert. Die 

Festlegung des Energieträgers (Fernwärme, Erdwärme, Luftwärmepumpe, etc.) 

wird mit der für den Standort nachhaltig bestmöglichen Lösung ausgeführt. Für 

den Neubau des Hauses St. Fridolin wird analog zu den landeseigenen Neubauten 

eine Zertifizierung nach dem «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) Gold» 

angestrebt. Die finanziellen Mittel für die entsprechenden Massnahmen sind vor-

gesehen. Zu diesen Massnahmen gehört auch das Errichten einer Photovoltaik-

Anlage.  

                                                      
5  Verordnung vom 17. Dezember 1991 zum Gesetz über die Ausrichtung von Landessubventionen, LGBl. 

1992 Nr. 8. 
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3.6 Baurechtliche Voraussetzungen und standortspezifische Rahmenbedin-

gungen 

Der Neubau Haus St. Fridolin ist auf dem Grundstück Nr. 3448 in Ruggell mit einem 

Ausmass von 5'276m2 vorgesehen. Für den Neubau Haus St. Fridolin ist eine Um-

zonierung notwendig. Die Zonenplanänderung wurde von der Gemeinde Ruggell 

bereits am 24. Mai 2024 öffentlich aufgelegt.  

Entlang des Grundstücks wird der Schmettakanal (auf Grundstück Nr. 681, Ruggell) 

und auf dem Grundstück ein Hauptsammelkanal AZ DN1100 geführt.  

Im Zuge des Bauprojekts Haus St. Fridolin ist die Realisierung eines Hochwasser-

entlastungsbauwerks für die Kanalisation vorgesehen (Entlastungspumpwerk), 

welches auf dem Grundstück zu liegen kommen soll. Form und Grösse werden für 

den Architekturwettbewerb vorgegeben. 

Der Bau des Hochwasserentlastungsbauwerks steht dem Bau des Pflegeheims 

Haus St. Fridolin nicht entgegen und beide Werke können auf dem Grundstück 

realisiert werden. 

Auch ist die Wasserhaltung zu berücksichtigen. Massgebende Faktoren für die 

Wasserhaltung sind der Grundwasserstand, das Absenkziel, die Wasserdurchläs-

sigkeit des Bodens, die Baugrubengrösse und die Art der Baugrubensicherung. Im 

Baubereich ist allenfalls mit hochliegenden, stark wasserführenden Bodenschich-

ten zu rechnen. Präzise Aussagen zur Wasserhaltung und zu einem Untergeschoss, 

können erst nach Vorliegen eines Bauprojekts gemacht werden. Es wurde noch 

kein geologisches Gutachten für das Grundstück erstellt. 

3.7 Zeitplan 

Unter der Voraussetzung, dass der Landtag den Verpflichtungskredit genehmigt, 

ist das Projekt auf der Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes über das 
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öffentliche Auftragswesen (ÖAWG)6 sowie der dazu erlassenen Verordnung 

(ÖAWV) 7 abzuwickeln. Der Baubeginn ist für das 3. Quartal 2026 vorgesehen. Laut 

aktualisiertem Terminplan ist die Inbetriebnahme für das Jahr 2029 geplant, so-

dass der Einzug in das neue Pflegeheim Haus St. Fridolin in Ruggell schrittweise ab 

2029 erfolgen kann. Zum schrittweisen Einzug wird im Gesuch ausgeführt, dass 

sich die Inbetriebnahme der einzelnen Pflegestationen an der Nachfrage orientiert 

und dass diese Praxis im LAK-Haus St. Peter und Paul in Mauren bereits umgesetzt 

wurde. Sofern die Berechnungen der Bedarfsplanung eintreffen, ist gemäss Sub-

ventionsgesuch mit einem Zeitraum von vier bis fünf Jahren bis zur vollständigen 

Auslastung zu rechnen (vgl. auch Kapitel 3.1).8 

Der Finanzbedarf des Subventionsbeitrages von CHF 18'900'000 (Preisbasis April 

2024) wird nach aktuellem Kenntnisstand über den Zeitraum der Realisierung zwi-

schen 2025 und 2029 wie folgt aufgeteilt: 

Jahr Finanzbedarf in CHF  
(Preisbasis April 2024) 

Subventionen in CHF  
(Preisbasis April 2024) 

2025 500'000 250'000 

2026 4'000'000 2'000'000 

2027 7'300'000 3'650'000 

2028 12'000'000 6'000'000 

2029 14'000'000 7'000'000 

Total 37'800'000 18'900'000 

                                                      
6  Gesetz vom 2. September 1998 über das Öffentliche Auftragswesen (ÖAWG), LGBl. 1998 Nr. 135. 
7  Verordnung vom 3. November 1998 über das Öffentliche Auftragswesen (ÖAWV), LGBl. 1998 Nr. 189. 
8  Aufgrund der aktuell vorliegenden Bedarfsplanung geht die LAK davon aus, dass das neue LAK-Haus im 

Jahr 2032 im Vollbetrieb sein wird. Im Haus St. Peter und Paul wird von einem Vollbetrieb im Jahr 
2025 ausgegangen. Die relativ lange Zeitspanne von der Inbetriebnahme bis zum Vollbetrieb im Haus 
St. Peter und Paul ist gemäss LAK unter anderem auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen. 
Obgleich die Rekrutierung von Pflegefachpersonal anspruchsvoll ist, geht die LAK nicht davon aus, dass 
eine etappierte und dem Bedarf entsprechende Inbetriebnahme des Neubaus durch den Fachkräfte-
mangel beeinträchtigt wird. 



21 

4. BETROFFENE UNO-NACHHALTIGKEITSZIELE UND AUSWIRKUNGEN AUF DE-

REN UMSETZUNG 

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welche UNO-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable De-

velopment Goals, SDGs) vom vorliegenden Bericht und Antrag betroffen sind: 

Betroffenes Ziel 
Relevante 

Unterziele 

Zu erwartende Auswirkungen durch die 

Regierungsvorlage 

SDG 3 

Gesundheit und 

Wohlergehen 

3.8 

Ein Pflegeheim bietet älteren Menschen 

und Menschen mit Pflegebedarf eine ange-

messene medizinische und pflegerische 

Betreuung, die ihre Gesundheit und Le-

bensqualität verbessert. Damit wird ein 

wichtiger Beitrag für ein gesundes Leben 

für Menschen jeden Alters und ihr Wohl-

ergehen geleistet. 

SDG 7  

Bezahlbare und sau-

bere Energie 

7.2 

Der Neubau Haus St. Fridolin soll gemäss 

Subventionsgesuch mit der geplanten Ge-

bäudehülle, Gebäudetechnik und Energie-

erzeugung einen Standard zwischen Miner-

gie und Minergie-P erreichen. Angestrebt 

wird eine Zertifizierung nach dem «Stan-

dard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) 

Gold». 

SDG 9  

Industrie, Innovation 

und Infrastruktur 

9.1 

Mit dem Neubau Haus St. Fridolin wird eine 

nachhaltige Infrastruktur errichtet, welche 

das menschliche Wohlergehen unterstützt. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und dem 

beiliegenden Finanzbeschluss seine Zustimmung erteilen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Dr. Daniel Risch 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Finanzbeschluss 

vom … 

über die Genehmigung eines Verpflichtungskredits und eines 

Nachtragskredits für den Neubau des Pflegeheimes Haus St. Fridolin 

der Liechtensteinischen Alters- und Krankenhilfe in Ruggell 

Der Landtag hat in seiner Sitzung vom … beschlossen: 

Art. 1 

Verpflichtungskredit 

Für den Neubau des Pflegeheimes Haus St. Fridolin der Liechtensteinischen 

Alters- und Krankenhilfe in Ruggell sichert der Landtag eine Subvention von 50 % 

an die subventionsberechtigten Investitionskosten von 37 800 000 Franken zu und 

genehmigt einen Verpflichtungskredit in Höhe von 18 900 000 Franken. 

Art. 2 

Indexierung 

Die Investitionskosten (Preisbasis April 2024) werden dem Baukostenindex 

angepasst und sind erstmals mit dem Baukostenindex 2025 indexierbar. 
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Art. 3 

Nachtragskredit 

Für das Jahr 2025 wird ein Nachtragskredit in Höhe von 250 000 Franken 

genehmigt. 

Art. 4 

Inkrafttreten 

Der Finanzbeschluss tritt am Tag nach der Kundmachung in Kraft. 
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Regierung 

des Fürstentums Liechtenstein 

Frau Dr. Graziella Marok-Wachter 

Regierungsrätin 

Peter-Kaiser-Platz 1 

9490 Vaduz 

Schaan, 16. Oktober 2024 thri 

 

 

Aktualisierung der Baukosten betreffend den LAK-Neubau Haus St. Fridolin in Ruggell 

auf der Grundlage des Index April 2024 

 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Dr. Marok-Wachter  

Wir nehmen Bezug zu unserem Subventionsgesuch betreffend den Neubau eines LAK-Pflegheims in der Ge-

meinde Ruggell, welches wir am 04.03.2024 bei der Regierung eingereicht haben.  

Die Regierung hat an ihrer Sitzung vom 26.03.2024 das Gesuch zur Kenntnis genommen und die Subvention 

in Höhe von CHF 18'750'000 befürwortet, was 50% der subventionsberechtigten Gesamtkosten entspricht. 

Gerne nutzen wir die Gelegenheit um unseren Dank zum Ausdruck zu bringen. 

Mittlerweile wurden wir von der Stabsstelle für staatliche Liegenschaften gebeten, zur Erstellung des BuA die 

Kosten mit dem aktuellen Baupreis-Index zu aktualisieren. Dieser Bitte kommen wir sehr gerne nach. Im Sub-

ventionsgesuch wurden die Kosten mit dem Index Oktober 2023 berechnet. Nachfolgend wurden die Kosten 

mit dem Index April 2024 aktualisiert.  

Gegenüber dem Subventionsgesuch vom 04.03.2024 erhöhen sich die Baukosten um CHF 300'000 auf neu 

total CHF 37'800’00. 
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Durch die Aktualisierung der Baukosten resultiert auch eine Veränderung des Finanzplans 2025-2029: 

 

 

Wir danken für die Kenntnisnahme und stehen für allfällige Fragen sehr gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Thomas Riegger Kurt Salzgeber 

Vorsitzender der Geschäftsleitung Leitung Pflege und Betreuung 

 Mitglied der Geschäftsleitung  

 

Kopie via Mail an: 

- Regierungsrat Manuel Frick, Ministerium für Gesellschaft und Kultur 

- Martin Hasler, Generalsekretär Ministerium für Gesellschaft und Kultur 

- Philipp Lampert, Stabsstelle für staatliche Liegenschaften 

- Daniel Hilti, Vorsitzender Strategierat LAK 

- Melanie Lampert-Steiger, Präsidentin Stiftungsrat LAK 
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